
Allgemeine Verkaufsbedingungen 

Nachstehende Bedingungen gelten für jeden Auftrag und alle sich daraus ergeben-
den Rechtsgeschäfte zwischen uns und unseren Kunden, soweit es sich hierbei um 
Unternehmer (§§ 14, 310 Abs. 1 BGB), juristische Personen des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich- rechtliches Sondervermögen handelt. Entgegenstehende oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen 
wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung 
vorbehaltlos ausführen. Unsere Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte 
mit dem Besteller.

1. Angebot, Auftragserteilung, Angebotsunterlagen

a) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
b) Ein Auftrag gilt erst als angenommen, wenn er von uns schriftlich bestätigt  
 ist oder durch Lieferung der bestellten Ware ausgeführt wird.
c) Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen und sonstige Unterlagen, die in den  
 Besitz des Bestellers gelangen, bleiben unser Eigentum; sie sind auf   
 Verlangen unverzüglich zurückzusenden. Der Besteller ist nicht berechtigt,  
 sie ohne Genehmigung Dritten zugänglich zu machen oder als Grundlage  
 für eigene Konstruktionen zu verwenden.

2. Preisstellung

a) Unsere Preise gelten ab Werk zuzüglich Verpackung und gesetzlicher   
 Mehrwertsteuer. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher  
 Vereinbarung.
b) Wir sind berechtigt, bei Vereinbarungen, die Liefer- oder Leistungsfristen  
 von mehr als vier Monaten nach Vertragsschluss enthalten, 
 Verhandlun gen über eine Preisanpassung zu verlangen, wenn 
 nachstehende Positionen eine Erhöhung erfahren: Preise für das ins  
 gesamt benötigte Material ab Vertragsabschluss oder Lohn- und 
 Lohnnebenkosten durch gesetzliche oder tarifliche Veränderungen oder 
 die Mehrwertsteuer.

3. Lieferzeit

a) Lieferfristen beginnen mit unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht,  
 bevor alle Einzelheiten der Ausführung geklärt sind und der Besteller die  
 von ihm zu  erfüllenden Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt, 
 insbe sondere die von ihm zu beschaffenen Unterlagen, Genehmigungen  
 und Freigaben beschafft und eine gegebenenfalls vereinbarte Anzahlung  
 geleistet hat; entsprechendes gilt für Liefertermine, Lieferungen vor   
 Ablauf der Lieferzeit und Teillieferungen sind zulässig. Als Liefertag gilt 
 der Tag der Meldung der Versandbereitschaft, andernfalls der Tag der   
 Absendung aus dem Werk. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem  
 Besteller zumutbar sind. 
 Lieferungen sind, soweit dem Besteller zumutbar, auch dann entgegenzu 
 nehmen, wenn sie unwesentliche Mängel ausweisen.
 Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und   
 rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen werden  
 sobald als möglich mitgeteilt.
b) Vereinbarte Lieferfristen und –termine verlängern bzw. verschieben sich  
 unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Bestellers um den Zeitraum,  
 um den der Besteller mit seinen Verpflichtungen im Rückstand ist.
 Geraten wir in Verzug, kann der Besteller eine angemessene Nachfrist  
 setzen und nach deren Ablauf insoweit vom Vertrag zurücktreten, als 
 eine Erfüllung für ihn kein Interesse hat.
c) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug  
 auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen  
 Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder 
 Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht   
 auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung 
 beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
 typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dies gilt auch, soweit 
 der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung  
 einer wesentlichen Vertragspflicht beruht.

4.  Lieferverträge auf Abruf

 Wird bei Lieferverträgen auf Abruf nicht rechtzeitig abgerufen oder einge- 
 teilt, so sind wir nach fruchtloser Setzung einer angemessenen Nachfrist  
 berechtigt, selbst einzuteilen und die Ware zu liefern oder die sonstigen  
 gesetzlich für diesen Fall vorgesehenen Rechte geltend zu machen.

5.  Höhere Gewalt und sonstige Behinderungen

 Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer  
 der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben.
 Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung oder unvorhergesehene  
 Umstände, z.B. Betriebsstörungen, Ausschluss und Nachbehandlung   
 gleich, die uns die rechtzeitige Lieferung trotz zumutbarer Anstrengungen
 unmöglich machen. Den Nachweis dafür haben wir zu führen. Dies gilt  
 auch, wenn die vorgenannten Behinderungen während eines Verzuges  
 oder bei einem Unterlieferanten eintreten. 

 

 Wir werden dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger Umstände  
 baldmöglichst mitteilen.

6. Prüfverfahren, Abnahme, Mitwirkung

a) Soweit wir aufgrund von Konstruktionen, Zeichnungen oder sonstigen   
 Angaben bzw. Weisungen des Bestellers tätig werden, haften wir aus-  
 schließlich für die mangelfreie Ausführung gemäß den Bestellerangaben. 
 Eine Pflicht zur Überprüfung der Angaben des Bestellers besteht nur,   
 wenn und soweit eine solche Überprüfungspflicht ausdrücklich schriftlich 
 vereinbart ist. Eine solche Überprüfungspflicht kann nur gegen 
 entsprechende gesonderte Vergütung übernommen werden.
b) Wünscht der Besteller, dass notwendige Prüfungen von uns durchgeführt  
 werden, so hat er uns das mitzuteilen. Art und Umfang der Prüfungen sind  
 bis zum Vertragsabschluss zu vereinbaren.
c) Wird Abnahme gewünscht, sind Umfang und Bedingungen bis zum 
 Vertragsabschluss festzulegen. Die Abnahme hat auf Kosten des 
 Bestellers unverzüglich nach gemeldeter Abnahmebereitschaft im Liefer- 
 werk zu erfolgen. Erfolgt die Abnahme nicht, nicht rechtzeitig oder nicht  
 vollständig, sind wir berechtigt, die Ware zu versenden oder auf Kosten  
 und Gefahr des Bestellers zu lagern; damit gilt die Ware als 
 abgenommen. Der Besteller kann die Abnahme bei Vorliegen eines 
 unerheblichen Mangels nicht verweigern.
d) Der Besteller wird alle zur ordnungsgemäßen Vertragsdurchführung erfor 
 derlichen Mitwirkungshandlungen auf Anforderung zeitnah kostenlos   
 erbringen, insbesondere durch Erteilung aller hierfür erforderlichen Aus- 
 künfte sowie durch Mitwirkung an sinnvollen Probeläufen, die auch in den  
 Räumen des Bestellers stattfinden können.

7. Maße, Gewichte, Stückzahlen

a) Maß-, Gewichts- und Stückzahlabweichungen im Rahmen handelsüblicher  
 Toleranzen, einschlägiger DIN-Vorschriften und schweißtechnischer 
 Erfordernisse sind zulässig.
b) Für die Berechnung sind die von uns festgestellten Liefergewichte und  
 Stückzahlen maßgebend.

8.  Verpackung und Lademittel

 Soweit nach billigem Ermessen erforderlich, verpacken wir die Ware auf  
 Kosten des Bestellers in handelsüblicher Weise. Auf unser Verlangen
   sind Verpackungsmaterial und Lademittel unverzüglich frachtfrei zurückzu- 
 senden. Gutschrift erfolgt nach Maßgabe des Wiederverwendungswertes.

9. Versand und Gefahrübergang

a) Versandbereit gemeldete Ware ist unverzüglich zu übernehmen, andern 
 falls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf
  Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern; zu letzterem sind wir auch  
 berechtigt,  wenn der von uns übernommene Versand ohne unser 
 Verschulden nicht durchgeführt werden kann. Eine Woche nach Beginn  
 der Lagerung gilt die Ware als geliefert.
b) Mangels besonderer Vereinbarung erfolgt die Wahl der Transportmittel  
 und des Transportweges nach unserem Ermessen.
c) Mit der Übergabe an die Bahn, den Spediteur oder den Frachtführer bzw.  
 eine Woche nach Beginn der Lagerung, spätestens jedoch mit Verlassen  
 des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den Besteller über, und zwar  
 auch, wenn wir die Anlieferung übernommen haben.
d) Soweit die Abholung der Ware durch den Besteller oder einen von diesem  
 Beauftragten erfolgt, ist der Besteller für eine ordnungsgemäße Sicherung  
 der Ware verantwortlich. Der Besteller hat die hierfür benötigten Mittel 
 (z. B. Spanngurte) bei der Abholung bereitzuhalten und fachgerecht zu 
 verwenden.

10. Zahlungsbedingungen

a) Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen rein netto ab Rechnungsdatum zu  
 leisten. Ein Skontoabzug ist nur bei vollständiger Zahlung zulässig. 
 Hiervon abweichende Zahlungsvereinbarungen müssen gesondert 
 schriftlich festgelegt werden.
b) Der Besteller ist nur dann berechtigt, Zahlungen wegen irgendwelcher   
 Gegenansprüche einschließlich der Gewährleistungsansprüche 
 aufzurechnen, soweit unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte 
 Zahlungsansprüche vorliegen.
c) Gutschriften über Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich  
 der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert  
 verfügen können.
d) Bei Zielüberschreitungen werden Zinsen in Höhe der von den Banken 
 berechneten Kreditkosten erhoben, mindestens aber Zinsen in Höhe von 
 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gem. § 247 BGB.
e) Wenn uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des 
 Bestellers in Frage stellen, dieser insbesondere einen Scheck nicht 
 einlöst oder seine Zahlungen einstellt, sind wir berechtigt, die gesamte  
 Restschuld fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks angenommen haben.  
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 Zudem sind wir in diesem Fall berechtigt, Vorauszahlung oder Sicherheits 
 leistung zu  verlangen.
 Stellt der Besteller seine Zahlungen endgültig ein und/oder wird ein 
 Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt, so sind wir auch 
 berechtigt, von dem noch nicht erfüllten Teil des Vertrages zurückzutreten. 
 Haben wir zum Zeitpunkt des Rücktritts die bestellten Teile ganz oder 
 teilweise hergestellt, aber noch nicht ausgeliefert, so ist der Besteller  
 verpflichtet, uns die dafür gemachten Aufwendungen zu ersetzen. Ferner  
 können wir aufgrund des vereinbarten Eigentumsvorbehaltes die Weiter 
 veräußerung und Verarbeitung der gelieferten Ware untersagen und   
 deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes an   
 der gelieferten Ware auf Kosten des Bestellers verlangen und die 
 Einziehungsermächtigung gemäß Ziffer 11 f ) widerrufen.
 Der Besteller ermächtigt uns schon jetzt, in den genannten Fällen seinen  
 Betrieb zu betreten und die gelieferte Ware abzuholen. In der Rücknahme  
 der Ware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn wir dies aus 
 drücklich erklären.

11. Eigentumsvorbehalt

a) Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Er 
 füllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldo- 
 forderungen, die uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, zustehen. Dies  
 gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen ge  
 leistet werden.
b) Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im  
 Sinn von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. 
 Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von Buchstabe a.).
 Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit  
 anderen Waren durch den Besteller steht uns das Miteigentum an der  
 neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware  
 zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren.
 Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt  
 der Besteller uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte   
 an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes  
 der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach  
 entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von  
 Buchst. a).
c) Der Besteller darf die Vorbehaltsware nur im ordentlichen 
 Geschäftsgang zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und, solange  
 er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen  
 aus der Weiterveräußerung gemäß den Buchstaben d) und e) auf uns   
 übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er 
 nicht berechtigt. Er darf diese insbesondere nicht verpfänden oder zur  
 Sicherung übereignen.
d) Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der 
 Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in 
 demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware.
e) Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen nicht
 von uns gelieferten Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung  
 aus der Weiterveräußerung nur in Höhe unseres Rechnungswertes der  
 jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an  
 denen wir Miteigentumsanteile gemäß Buchstabe b) haben, gilt die 
 Abtretung der Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.
f ) Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der Veräußerung gemäß   
 Buchstabe c) und d) bis zu unserem Widerruf einzuziehen. Das Recht zum  
 Widerruf haben wir nur in den in Ziffer 10 Buchstabe e) genannten Fällen. 
 Zur Abtretung der Forderungen ist der Besteller in keinem Fall befugt. Auf  
 unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der 
 Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung
  erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.
g) Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten 
 Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, sind wir insoweit zur Freigabe  
 von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. Von einer Pfändung oder  
 anderen Beeinträchtigungen durch Dritte muss uns der Besteller 
 unverzüglich benachrichtigten.

12. Mängelhaftung

a) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach  
 §§ 377, 381 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten  
 ordnungsgemäß nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung 
 oder später ein Mangel, hat der Besteller diesen unverzüglich, also inner- 
 halb von zwei Wochen, schriftlich anzuzeigen, wobei die rechtzeitige 
 Absendung der Anzeige zur Fristwahrung genügt.
b) Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach unserer Wahl nachzubessern  
 oder mangelfrei zu ersetzen, die sich in Folge eines vor dem Gefahrüber- 
 gang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die Feststellung  
 solcher Mängel ist uns unverzüglich zu melden. Ersetzte Teile werden   
 unser Eigentum.
c) Zum Ausbau der mangelhaften Ware oder zum erneuten Einbau sind wir  
 nicht verpflichtet, wenn wir nicht aufgrund des Liefervertrages zum Einbau  
 verpflichtet waren.

d) Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Nachbesserungen und  
 Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit uns die 
 erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls sind wir von 
 der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. 
 Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur  
 Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu 
 verständigen sind, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder 
 durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der erforderlichen  
 Aufwendungen zu verlangen.
e) Falls tatsächlich ein Mangel vorliegt, sind wir verpflichtet, alle zum Zweck  
 der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
 Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit 
 sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware an einen anderen Ort  
 als den Erfüllungsort gebracht wurde. Stellt sich das Mängelbeseitigungs 
 verlangen des Bestellers als unberechtigt heraus, können wir die uns 
 entstandenen Kosten vom Besteller ersetzt verlangen.
f ) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl 
 berechtigt, zurückzutreten oder Minderung zu verlangen.
g) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde   
 Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder 
 Fahrlässigkeit von uns, unseren Vertretern oder Erfüllungsgehilfen 
 beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet 
 wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischer- 
 weise eintretenden Schaden begrenzt. Dies gilt auch, sofern wir schuld- 
 haft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen.
h) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder  
 der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung  
 nach dem Produkthaftungsgesetz.
i) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung  
 ausgeschlossen.
j) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet  
 ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht, soweit nach § 438 Abs. 3 BGB 
 (Arglist) längere Fristen vorgeschrieben sind. Die Verjährungsfrist im Falle  
 eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB richtet sich nach dem  
 Gesetz.

13. Gesamthaftung

a) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer 12 
 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
 gemachten Anspruches – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für   
 Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen  
 sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf   
 Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB. 
b) Die Begrenzung nach a) gilt auch, soweit der Besteller an Stelle eines   
 Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser 
 Aufwendungen verlangt.
c) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder  
 eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
 Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,  
 Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

14. Gerichtsstand

a) Gerichtsstand ist das für unseren Sitz zuständige Gericht. Wir sind jedoch  
 berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben.
b) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN- 
 Kaufrechtes ist ausgeschlossen.

15. Schriftform, Teilunwirksamkeit

a) Dieser Vertrag ersetzt alle bisher getroffenen schriftlichen und mündli-  
 chen Absprachen zwischen den Vertragsparteien bezüglich des 
 Vertragszweckes.
b) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.  
 Das Erfordernis der Schriftform kann nur durch eine schriftliche 
 Vereinbarung der Vertragsparteien wirksam aufgehoben werden.
c) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nichtig  
 sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmun- 
 gen nicht.
d) Die Parteien verpflichten sich, unwirksame oder nichtige Bestimmungen  
 durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die dem in den unwirksamen oder  
 nichtigen Bestimmungen enthaltenen wirtschaftlichen Regelungsgehalt in  
 rechtlich zulässiger Weise möglichst nahe kommen. 
 Die Parteien verpflichten sich, bei einer Lücke an der Vereinbarung ange- 
 messener Regelungen in diesem Vertrag mitzuwirken, die dem am 
 nächsten kommen, was die Vertragsschließenden nach dem Sinn und  
 Zweck des Vertrages bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen bedacht  
 worden wäre.
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